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In der anschliessenden Diskussion kamen
Probleme der Beziehungen zwischen Eltern und
Lehrern zur Sprache, wie sie beispielsweise bei
der Durchführung von Elternabenden auftauchen
Wiederholt war auch zu vernehmen, dass die
Eltern ihre Rechte zu wenig kennen und sie oft
nicht wahrnehmen, so dass eine Diskrepanz
zwischen den geschriebenen Rechten und der Praxis

entsteht. Die Studiengruppe will mit Blick auf
diese Problematik auch eine Informationsaufgabe
ubernehmen und die Eltern auf die zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten der Mitsprache aufmerksam

machen. Angestrebt wird eine breite Diskussion

über das Verhältnis zwischen Eltern und
Schule. Die Umfrage bei den Kantonen hat dabei
nicht etwa den Sinn, einzelne Kantone als
«Modellfall» herauszustreichen, sondern zielt darauf
ab, die Grundlagen für eine breite Meinungsbildung

bereitzustellen.
(NZZ Nr. 137 vom 16 6.78)

Aus Kantonen und Sektionen

Zürich:
Einführung des neusprachlichen Gymnasiums
an den Kantonsschulen

Vom Beginn des Schuljahres 1979/80 an wird an
den Mittelschulen des Kantons Zürich ein
weiterer Maturitätstyp angeboten: das neusprachliche
Gymnasium des Typus D, der 1972 mit der Revision

der eidgenössischen Maturitätsanerken-
nungs-Verordnung in die Reihe der eidgenossisch
anerkannten Maturitätstypen aufgenommen wurde.

Der Typus D entspricht einem sprachlich-historischen

Gymnasium, bei dem an die Stelle des
Lateins eine zusätzliche moderne Fremdsprache
tritt. Die Fremdsprachfächer umfassen demnach
Französisch und Englisch für alle Absolventen
des Typus D und als dritte Fremdsprache je nach
Wahl Italienisch, Spanisch oder Russisch Wie
weit Spanisch und Russisch angeboten werden
können, hängt allerdings vom Interesse der Schüler

und von der Verfügbarkeit von Lehrkräften ab
Der Anteil der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Fächer am Lehrplan des neusprachlichen
Gymnasiums wird etwa demjenigen der Gymnasien

der Typen A und B (Literar- und Realgymnasium)

entsprechen; die einzelnen Schulen sind
im übrigen im Rahmen der vorgeschriebenen
Mindestdotation an Jahresstundenzahlen für die
einzelnen Fächer in der Ausgestaltung der Stundentafel

frei

Gymnasium
Typus D am Elfjährigen

und am ö'/fjahrigen Gymnasium
Für den Typus D sollen gleich wie fur die andern
Maturitätstypen an den zürcherischen Mittelschulen

verschiedene Einstiegsmöglichkeiten bestehen.

Einerseits soll er im Rahmen des ungebrochenen

Bildungsganges am 6V2jährigen Gymnasium

im Anschluss an die 6 Primarklasse geboten

werden, wobei hier das Latein auf der
zweijährigen Unterstufe des Gymnasiums beibehalten
wird, so dass der Schüler sich beim Ubertritt in
die 3. Gymnasialklasse entscheiden kann, ob er
den neusprachlichen oder einen altsprachlichen
Maturitätstypus wählen will. Anderseits besteht
die Möglichkeit, im Anschluss an die 2. Sekun-
darklasse in ein 4V2 Jahre dauerndes neusprachliches

Gymnasium des gebrochenen Bildungsganges

einzutreten, wo von Beginn der ersten
Klasse an alle drei Fremdsprachen gelehrt werden.

Von der Führung eines 6V2jährigen Gymnasiums

ohne Latein auf der Unterstufe wird
abgesehen; damit dürfte auch den Bedenken der Se-
kundarlehrerschaft gegen eine Schwächung der
Sekundärschule durch weitere Mittelschultypen
auf dieser Stufe Rechnung getragen sein.
Um die Schülerbestände je Klasse ausgleichen
zu können, wird es nötig sein, an den einzelnen
Mittelschulen Absolventen verschiedener
Maturitätstypen in einer Klasse zusammenzufassen; so
wird in den Gymnasien mit Anschluss an die 6.

Primarklasse der Typus D bei Bedarf mit dem
Typus B kombiniert; wahrend er in den Gymnasien

mit gebrochenem Bildungsgang auch in

Kombination mit den Typen C
(Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium) und E (Wirt-
schaftsgymnasium) zu führen sein wird.

Studienmöglichkeiten
Die D-Matur wird zur Immatrikulation an allen
Fakultäten der Universitäten und allen Abteilungen
der ETH berechtigen, wobei je nach Studienrichtung

allenfalls Erganzungsprüfungen im Laufe des
Studiums abzulegen sind (wie es auch bei den
Maturitätstypen C und E der Fall ist); weiter
berechtigt der Maturitätsausweis des Typus D auch
zum Eintritt in die Hochschule St. Gallen für
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie in
das kantonale Oberseminar

Keine weiteren Maturitätstypen in Aussicht
Nach den in andern Kantonen, namentlich in
Basel-Stadt gemachten Erfahrungen mit dem
Maturitätstypus D wird damit gerechnet, dass eine
verhältnismassig starke Verschiebung von den
Gymnasien des Typus B zum neusprachlichen
Gymnasium stattfinden wird; dagegen wird nicht
angenommen, dass der neue Maturitätstyp den
Anreiz zum Eintritt in eine Mittelschule insgesamt
wesentlich erhöhen wird.

(NZZ Nr 137 vom 16 6. 78) 476
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